
1834 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2002 Teil I Nr. 35, ausgegeben zu Bonn am 19. Juni 2002

Verordnung.
über die Erprobung einer neuen Ausbildungsform

für die Berufsausbildung zum Chemika’nten/zur Chemikantin

Vom 12. Juni 2002

Auf Grund des § 28 Abs. 3 des Berufsbildungsgesetzes
vom 1 4. August 1 969 (BGBI. I S. 1 1 1 2), der zuletzt durch
Artikel 212 Nr. 2 der Verordnung vom 29. Oktober 2001
(BGBI. I S. 2785) geändert worden ist, verordnet das
Bundesministerium fürWirtschaft und Technologie rnEm-
vernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und
Forschung:

§1

Gegenstand und Struktur der Erprobung

(1) Zur Erprobung einer neuen Ausbildungsform sollen
die Leistungen der Zwischenprüfung als Teil 1 der Ab-
schlussprüfung bewertet und in em Abschlussgesamt-
ergebnis einbezogen werden.

(2) Das Ergebnis der Prüfungsleistungen in Teil 1. der
Abschlussprüfung wird dern Prüfling schriftlich mitgeteilt.

(3) Das Gesamtergebnis der Abschlussprüfung wird aus
den Ergebnissen von Teil 1 und Teil 2 der Abschluss-
prüfung gebildet.

(4) In den Fallen des § 29 Abs. 1 und 2 sowie des § 40
Abs. 2 und 3 des Berufsbildungsgesetzes können beide
Teile der Abschlussprüfung am Ende der Ausbildung
zusammen durchgeführt werden.

(5) Der Erprobung st die Verordnung Uber die Berufs-
ausbildung zum Chemikanten/zur Chemikantin vom
27. Februar 2001 (BGBI. I S. 350) mit der Mal3gabe
zugrunde zu legen, dass die §~8 und 9 nicht anzuwenden
sind.

§2

Teil 1 der Abschlussprüfung
(1) Die Zwischenprüfung gilt als Teil 1 der Abschluss-

prüfung. Sie soil vor dem Ende des zweiten Ausbildungs-
jahres stattfinden.

(2) Teil 1 der AbschIussprüfung erstreckt sich aufdie in
der Aniage zur Verordnung über die Berufsausbiidung
zum Chemikanten/zur Chemikantin vom 27. Februar 2001
(BGBI. I S. 350) in Abschnitt I für die ersten 90 Kalender-
wochen aufgeführten Fertigkeiten und Kenntnisse sowie
auf den im Berufsschulunterricht vermitteiten Lehrstoff,

. soweit er für die Berufsausbildung wesentlich st.

mentieren sowie Mai3nahmen zur Sicherheit und zum
Gesundheitsschutz bei der Arbeit, zurn Umweitschutz und
qualitatssichernde Maf3nahrnen ergreifen kann. Für die
praktische Aufgabe kommt insbesondere in Betracht:

Durchführen einer verfahrens- und produktionstechni-
schen Arbeit unter Berücksichtigung
1 . der Produktions- und Verlahrenstechnik mit mindes-

tens einer verfahrenstechnischen Grundoperation;

2. der Prozessleittechnik mit mindestens einer messtech-
nischen Aufgabe;

3. der Aniagentechnik mit mindestens einer Montage-
oder Wartungsarbeit.

Bei der Bewertung der praktisàhen Aufgabe ist die
Produktions- und Verfahrenstechnik mit 60 Prozent, die
Prozessleittechnik und die Anlagentechnik mit jeweils
20 Prozent zu gewichten.

(4) Der Prüfiing soil im schriftlichen Teil von Teil 1 der
Abschiussprüfung in den Prüfungsbereichen

1 . Verfahrens- und Produktionstechnik,

2. Prozessleittechnik,

3. Aniagentechnik und

4. Wirtschafts- und Soziaikunde

geprüft werden. In den Prüfungsbereichen Verfahrens-
und Produktionstechnik, Prozessleittechnik und Anlagen-
technik soil der Prüfling praxisbezogene Aufgaben unter
Berücksichtigung damit zusammenhangender informa-
tionstechnischer Fragesteilungen und berufsbezogener
Berechnungen Iösen und dabei zeigen, dass er arbeits-
organisatorische, technologische und mathematische
Sachverhaite verknüpfen kann. Dabei soilen Mal3nahmen
zurSicherheit und zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit,
zum U mweItschutz und Quaiitatsmanagement einbezo-
gen werden. Es kommen insbesondere Aufgaben aus
foigenden Gebieten in Betracht:

1 ~ im Prüfungsbereich Verfahrens- und Produktionstech-
nik:

a) Umgehen mit Arbeitsstoffen,

b) verfahrenstechnische Grundoperationen,
c) Betreiben von Produktionsaniagen;

(3) Der Prüfling soil im praktischen Teii von Teii 1 der 2. im Prüfungsbereich Prozessieittechnik:
Abschlussprüfung in höchstens achtStunden eineprakti- ~
sche Aufgábe durchführen. Dabei soil der Prüfiing zeigen, a~Messtechnik,
dass er die Arbeitsabiäufe selbstandig und wirtschaftiich b) eiektrische instailationen und Iogische Grundschai-
pianen, Arbeitsmittei festiegen, Arbeitsergebnisse doku- tungen;
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3. im Prüfungsbereich Anlagentechnik:
a) Bearbeitungvon Werkstoffen,

b) . Rohrverbindungen und Armaturen,

c) lnstandhaltung von Fordermittein;
4. rnPrüfungsbereich Wirtschafts- und Soziaikunde:

a) rechtiiche Grundlagen des Berufsausbiidungsver-
häitnisses, insbesondere Berufsbildungsgesetz,
Handwerksordnung, Berufsausbiidungsvertrag,
gegenseitige Rechte und Pfiichten aus dem Berufs-
ausbiidungsvertrag,

b) Arbeits- und Tarifrecht sowie Arbeitsschutz, ins-
besondere Lohn und Gehalt, Soziaiversicherung,
Kündigung und Kündigungsschutz, Jugendarbeits-
schutz, Urlaub,

c) betriebliche Mitbestimmung, insbesondere Be-
triebsverfassungsgesetz, M itbestirnmungsgesetz,
Betriebsrat und Jugendvertretung.

(5) Der schriftliche Teil von Teil 1 der Abschlussprüfung
dauert hächstens:

1. rn Prüfungsbereich
Verfahrens- und Produktionstechnik

2. im Prüfungsbereich
Prozessleittechnik

3. rn Prüfungsbereich
Aniagentechnik

4. im Prüfungsbereich
Wirtschafts- und Sozialkunde

(6) lnnerhalb des schriftlichen Teils von Teil 1 der Ab-
schlussprüfung sind die Prüfungsbereiche wie folgt zu
gewichten:
1 . Prüfungsbereich

Verfahrens- und Produktionstechnik
2. Prüfungsbereich

~Prozessieittechnik
3. Prüfungsbereich

Anlagentechnik

4. Prüfungsbereich
Wirtschafts- und Soziaikunde 20 Prozent.

(7) Dér praktische und der schriftliche Teil von Teil 1 der
Abschiussprüfung haben dasselbe Gewicht.

§3
Tell 2 der AbschlussprUfung

(1) Teil 2 der Abschlussprüfung erstreckt sich auf die in
der Aniage zur Verordnung über die Berufsausbiidung
zum Chemikanten/zur Chemikantin vom 27. Februar 2001
(BGBI. I S. 350) aufgeführten Fertigkeiten und Kenntnisse
sowie auf den im Berufsschuiunterricht vermittelten Lehr-
stoff, soweit er für die Berufsausbiidung wesentiich ist.
Fertigkeiten und Kenntnisse, die bereits Gegenstand von
Teii 1 der Abschlussprüfung gewesen sind, solien nur em-
bezogen werden, soweit es für die gemai3 § 35 des
Berufsbiidungsgesetzes zu treffende Feststeiiung der
Berufsbefähigung erforderlich ist.

(2) Der Prüfiing soil rn praktischen Teil von Teil 2 der
Abschiussprüfung in höchstens zehn Stunden eine prak-
tische Aufgabe durchführen. Hierfür kommt insbesondere
in Betracht:

Durchführen eines Produktions- oder Verarbeitungspro-
zesses unter Berücksichtigung

1 . der Produktionstechnik mit mindestens zwei verfah-
renstechnischen Grundoperationen,

2. der Prozessleittechnik mit mindestens einer Mess-
sowie einer Regeiungs- oder Steuerungsaufgabe und

3. der Aniagentechnik mit mindestens einer Montageauf-
gabe sowie einer lnspektions- oder Wartungsarbeit.

nik:

a) thermische und mechanischeVerfahrenstechnik,

b) Produktionsverfahren,

c) Optimieren von Produktionsabiäufen;

2. im Prüfungsbereich Prozessieittechnik:

a) instaIlationstechnische Arbeiten,

b) Steuern, Regeln;

3. im Prüfungsbereich Anlagentechnik:

a) instaiiationstechnische Arbeiten,

b) lnstandhaitung von Produktionseinrichtungen;

4. im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde:

aligemeine wirtschaftiiche und geseilschaftiiche Zu-
sammenhänge der Arbeits- und Berufsweit.

(4) Der schriftliche Teil von Teii 2 der Abschiussprüfung
dauert höchstens:
1 . im Prüfungsbereich

Verfahrens- und Produktionstechnik

Bei der praktischen Aufgabe sind gemäB § 3 Abs. 1 Nr. 2
der Verordnung über die Berufsausbildung zum Chemi-
kanten/zur Chemikantin vom 27. Februar 2001 (BGBI. I
S. 350) gewähite Wahiqualifikationseinheiten zu berück-
sichtigen. Der Prüfling soil bei der praktischen Aufgabe
zeigen, dass er die Arbeitsabläufe selbständig und wirt-
schaftlich planen , Arbeitszusammenhànge erkennen,
Arbeitsergebnisse kontrollieren und dokumentieren , MaB-
nahmen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei
der Arbeit, zum Umweitschutz und quaiitatssichernde
MaBnahmen ergreifen sowie die relevanten fachlichen
Hintergründe seiner Arbeit aufzeigen und seine Vorge-
hensweise begründen kann. Bei der Bewertung der prak-

120 Minuten tischen Aufgabe sind die Produktionstechnik mit 60 Pro-
zent, die Prozessieittechnik und die Anlagentechnik mit

jeweiis 20 Prozent zu gewichten.
60 Minuten,

(3) Der Prüfling soil rn schriftlichen Teil von Teil 2 der
Abschlussprüfung in den Prüfungsbereichen Verfahrens-

60 Minuten, und Produktionstechnik, Prozessleittechnik, Anlagen-
technik sowie Wirtschafts- und Sozialkunde geprüft wer-

30 Minuten. den. In den Prüfungsbereichen Verfahrens- und Produk-
tionstechnik, Prozessleittechnik sowie Anlagentechnik
soil der Prüfling zeigen, dass er insbesondere durch Ver-
knüpfung von arbeitsorganisatorischen, technologischen
und mathematischen Sachverhalten sowie damit zusarn-
menhängenden informationstechnischen Fragesteilungen

40 Prozent, praxisbezogene FäIle iösen kann. Dabei solIen MaBnah-
men zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei der

20 Prozent, Arbeit, zum Umweltschutz sowie quaiitätssichernde MaB-
nahmen einbezogen werden. Es kommen Aufgaben ins-

20 Prozent besondere aus folgenden Gebieten in Betracht:
1 . im Prüfungsbereich Verfahrens- und Produktionstech-

120 Minuten,
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2. im Prüfungsbereich
Prozessieittechnik 60 Minuten,

3. rn Prüfungsbereich
Aniagentechnik

4. im Prüfungsbereich
Wirtschafts- und Soziaikunde

(5) Der schriftliche TeiI von Teii 2 der Abschlussprüfung
ist auf Antrag des Prüflings oder nach Ermessen des Prü-
fungsausschusses in einzelnen Bereichen durch eine
mündliche Prüfung zu ergànzen, wenn diese für das
Bestehen der Abschlussprüfung insgesamt den Aus-
schiag geben kann. Bei der Ermittlung des Ergebnisses für
die mündlich geprüften Prüfungsbereiche sind das bis-
herige Ergebnis und das Ergebnis der mündlichen Ergan-
zungsprüfung rnVerhältnis 2 : 1 zu gewichten.

(6) Innerhaib des schriftlichen Teils von Teil 2 der Ab-
schiussprüfung sind die Prüfungsbereiche wie folgt zu
gewichten:

1 . Prüfungsbereich
Verfahrens- und Produktionstechnik

2. Prüfungsbereich
Prozessleittechnik

3. Prüfungsbereich
Anlagentechnik

4. Prüfungsbereich ~ §6
Wirtschafts- und Sozialkunde 20 Prozent. lnkrafttreten, Aut3erkrafttreten

(7) Der praktische und der schriftliche Teil von Teil 2 der Diese Verordnung tritt am 1 . August 2002 in Kraft und
Abschiussprüfung haben dasseibe Gewicht. mit Ausnahme des § 5 Abs. 2 am 31. Juii 2007 aul3er Kraft.

Berlin, den 12. Juni 2002

Der Bundesminister
fürWirtschaftundTechnologie

In Vertretung
Tacke

§4

Bestehensregelung
(1) Bei der Ermittiung des Gesamtergebnisses st Teil 1

60 Minuten, der Abschiussprüfung mit 40 Prozent und Teil 2 der
Abschlussprüfung mit 60 Prozent zu gewichten.

45 Minuten. (2) Die Abschiussprüfung st bestanden, wenn im
Gesamtergebnis nach Absatz 1 mindestens ausreichende
Leistungen erbracht sind und wenn im praktischen und
schriftiichen Teil von Teil 2 der Abschiussprüfung sowie
innerhalb des schriftlichen Teils von Tell 2 der Abschluss-
prüfung im Prüfungsbereich Verfahrens- und Produktions-
technik mindestens ausreichende Leistungen erbracht
sind.

§5

Ubergangsregelung

(1) Auf Berufsausbildungsverhältnisse, die bei lnkraft-
treten dieser Verordnung bestehen, sind die für sie jeweiis
geltenden bisherigen Vor~chriftenwelter anzuwenden;
die Vertragsparteien können die Anwendung der Vor-

40 Prozent, schriftendieser Verordnung vereinbaren, wenn noch keine
Zwischenprüfung abgelegt worden 1st.

20 Prozent (2) Auf Berufsausbildungsverhältnisse, die bis zum
31 . Juli 2007 begonnen wurden, sind die Vorschriften
dieser Verordnung weiter anzuwenden.

20 Prozent,

I


